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(N) ERSTAUSBILDUNGSKOSTEN SIND KEINE WERBUNGSKOSTEN 
 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts  
 
Aufwendungen für erstmalige Berufsausbildung 
Kosten für eine erstmalige Berufsausbildung oder für ein Erststudium können gemäß § 9 Abs. 6 
Einkommensteuergesetz (EStG) nicht als Werbungskosten geltend gemacht werden. Sie können 
auch nicht als negative Einkünfte mit anderen Einkünften verrechnet, zurück- oder vorgetragen 
werden. Der Steuergesetzgeber gestattet stattdessen einen Sonderausgabenabzug von bis zu € 
6.000,00 im Kalenderjahr (§ 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG). Ein Werbungskostenabzug von Aufwendungen 
für eine Erstausbildung oder Erststudium ist nur dann möglich, wenn die Maßnahmen im Rahmen 
eines Dienstverhältnisses stattfinden. Als Werbungskosten geltend gemacht werden können auch 
Kosten für weitere einer Erstausbildung nachfolgende Ausbildungen oder Zweitstudien.  
 
Regelung ist verfassungsgemäß 
Gegen die bestehende Regelung hatte es in der Vergangenheit mehrfach Klagen angehender 
Piloten gegeben. Diese wollten die Kosten für ihr Erststudium bzw. für die Ausbildung zum 
Flugzeugführer als Werbungskosten geltend machen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte die 
Verfahren ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) vorgelegt. Das BVerfG hält die 
derzeitige Regelung für verfassungskonform (Beschluss vom 19.11.2019, 2 BvL 22/14, 2 BvL 27/14, 
2 BvL 26/14, 2 BvL 25/14, 2 BvL 24/14, 2 BvL 23/14). 
 
Einleuchtende Gründe für Sonderausgaben 
Das BVerfG räumte zwar eine gewisse Ungleichbehandlung ein, sah diese aber als sachlich 
gerechtfertigt und für die Zuordnung der Aufwendungen zu den Sonderausgaben einleuchtende 
Gründe. Aufwendungen für die Erstausbildung zählen, wie andere Grundbedürfnisse, zu den 
Kosten der Lebensführung, so das BVerfG. Denn die Erstausbildung oder das Erststudium weise 
eine besondere Nähe zur Persönlichkeitsentwicklung auf. Deshalb sei die Zurechnung zu den 
Sonderausgaben sachgerecht. Auch die Begrenzung des Sonderausgabenabzugs auf den 
Höchstbetrag verstößt nicht gegen das Gebot der Steuerfreiheit des Existenzminimums, da der 
existenzielle Bedarf eines Auszubildenden oder Studenten grundsätzlich durch die 
Unterhaltspflicht der Eltern gedeckt ist. 
Stand: 3.2.2020 
 
 
 

(N) ENERGETISCHE SANIERUNGSMAßNAHMEN 
 

Neue Verordnung der Bundesregierung 
 
Energetische Sanierungen 
Mit dem Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht wurde die 
Rechtsvorschrift des § 35c neu in das Einkommensteuergesetz (EStG) eingefügt. Die Vorschrift 
sieht Einkommensteuerermäßigungen für energetische Maßnahmen vor. Die 
Einkommensteuerermäßigungen betragen im Jahr des Abschlusses der Maßnahmen und im 
nächsten Kalenderjahr je 7 % der Aufwendungen, höchstens € 14.000,00 im ersten und zweiten 
Jahr und ab dem dritten Jahr 6 % der Aufwendungen, höchstens € 12.000,00. Insgesamt können 
also Steuerermäßigungen bis zu € 40.000,00 beantragt werden.  
 
Mindestanforderungen 



Welche Mindestanforderungen für die Steuerförderung einzuhalten sind, hat die Bundesregierung 
in der neuen Verordnung zur Bestimmung von Mindestanforderungen für energetische Maßnahmen 
bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden nach § 35c EStG (Energetische 
Sanierungsmaßnahmen-Verordnung/ESanMV vom 2.1.2020 BGBl 2020 I Seite 3) festgelegt. 
Grundvoraussetzung nach § 35c Abs. 1 Satz 2 EStG ist, dass das Sanierungsobjekt älter als 10 Jahre 
ist. Die Verordnung enthält darüber hinaus detaillierte Vorschriften zur Dämmung von Wänden, 
von Dachflächen und zur Wärmedämmung von Geschossdecken. Außerdem sind Regelungen zur 
Erneuerung der Fenster, Außentüren und Heizungsanlagen enthalten. 
 
Fachunternehmen 
Eine weitere Voraussetzung für die steuerliche Förderung ist die Ausführung der 
Sanierungsmaßnahmen durch eine Fachfirma. Als Fachunternehmen gelten u. a. Unternehmen aus 
dem Bereich der Mauer- und Betonbauarbeiten, Stuckateurarbeiten, Maler- und 
Lackierungsarbeiten, Zimmer-, Tischler- und Schreinerarbeiten oder aus dem Bereich der Wärme-, 
Kälte- und Schallisolierungsarbeiten (§ 2 ESanMV). 
Stand: 3.2.2020 
 
 
 

(N) ÜBER- UND MINUSSTUNDEN IM JAHRESABSCHLUSS 2019 
 
Rückstellungen für geleistete Überstunden  
 
Überstunden 
Arbeitgeber müssen im Jahresabschluss regelmäßig Rückstellungen für Überstunden ihrer Mitarbeiter 
bilden. Dabei muss die Anzahl der Überstunden auf Monate umgerechnet und mit dem Gehalt 
multipliziert werden. Die Arbeitgeberkosten sind hinzuzurechnen. 
 
Minusstunden 
Hat ein Arbeitnehmer Minusstunden, muss nichts gebucht werden. Es ist keine Saldierung mit Plus- und 
Minusstunden vorzunehmen. Arbeitnehmer mit Minusstunden müssen stattdessen ganz einfach nicht im 
Abschluss erscheinen.  
 
Ausnahme:  
Der Arbeitgeber hat bei vorzeitigem Ausscheiden seines Arbeitnehmers einen Anspruch auf Rückzahlung 
des Gehalts (Finanzgericht Berlin-Brandenburg 6 K 2028/06). 
Stand: 3.2.2020 
 
 
 

(S) VERPFLEGUNGSMEHRAUFWENDUNGEN 
 
Jahressteuergesetz 2019 
Mit dem Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften (auch als Jahressteuergesetz 2019 bezeichnet) wurden die 
Verpflegungspauschalen ab 2020 angehoben. Die neuen ab 2020 geltenden Pauschalen betragen bei 
eintägigen Auswärtstätigkeiten und einer Abwesenheit von mehr als 8 Stunden € 14,00 statt bisher € 
12,00. Für eine Abwesenheit von 24 Stunden können ab 2020 € 28,00 (bisher € 24,00) geltend gemacht 
werden.  
 
Mehrtägige Auswärtstätigkeiten 
Bei mehrtägigen Auswärtstätigkeiten gelten folgende Verpflegungspauschalen: jeweils € 14,00 für den 
An- und Abreisetag sowie € 28,00 für jeden Zwischentag. Ist ein Arbeitnehmer von Montag 8 Uhr bis 
Mittwoch 18 Uhr unterwegs, können als Verpflegungsmehraufwendungen zweimal € 14,00 und einmal € 
28,00, also insgesamt € 56,00 geltend gemacht werden.  
 
Arbeitnehmer auf Kraftfahrzeugen 



Arbeitnehmer, die ihre berufliche Tätigkeit vorwiegend auf Kraftfahrzeugen ausüben, erhalten seit 2020 
eine fakultative Werbungskostenpauschale von € 8,00 pro Tag (§ 9 Satz 3 Nr. 5b 
Einkommensteuergesetz/EStG). Diese Pauschale kann anstelle der tatsächlichen Aufwendungen, die dem 
Arbeitnehmer im Zusammenhang mit einer Übernachtung in dem Kraftfahrzeug entstehen, geltend 
gemacht werden. Dieses Wahlrecht muss allerdings im Kalenderjahr einheitlich ausgeübt werden. 
Stand: 3.2.2020 
 
 
 
 

(N) FAHRRÄDER FÜR DIE MITARBEITER 
 
Neue gleichlautende Erlasse der obersten Finanzbehörden  
 
Klimaschutz mit Fahrrädern und dem Elektrofahrrad  
Die Nutzung von Fahrrädern, vordergründig von Elektrofahrrädern, anstelle von Kraftfahrzeugen mit 
Verbrennungsmotor trägt zweifelsohne zum Klimaschutz bei. Der Steuergesetzgeber unterstützt die 
Ausgabe von Elektrofahrrädern an Mitarbeiter seit Jahren. Zum Jahresanfang hat das 
Bundesfinanzministerium (BMF) einen neuen gleichlautenden Ländererlass zur steuerlichen Behandlung 
veröffentlicht (vom 9.1.2020 – 3-S233.4/187).  
 
Private Nutzung 
Hinsichtlich der Bemessungsgrundlage für die Besteuerung des geldwerten Vorteils aus der privaten 
Nutzung eines betrieblichen Fahrrades oder Elektrofahrrades gilt nach wie vor folgende Grundregel: Es 
sind 1 % der auf volle € 100,00 abgerundeten unverbindlichen Preisempfehlung des Fahrradherstellers, 
Importeurs oder Großhändlers im Zeitpunkt der Inbetriebnahme, inklusive Umsatzsteuer anzusetzen. Mit 
den 1 % sind neben den Privatfahrten sämtliche Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte als auch 
Fahrten zu Sammelpunkten abgegolten.  
 
Halbe-/Viertel-Bemessungsgrundlage 
Hinsichtlich des Ansatzes der Bemessungsgrundlage unterscheidet der Erlass zwischen folgenden 
Zeiträumen: 
 

 Das Fahrrad bzw. Elektrofahrrad wurde ab dem 1.1.2020 überlassen: Es ist lediglich ein Viertel 
der o. g. Bemessungsgrundlage zu versteuern. 

 Das Fahrrad bzw. Elektrofahrrad wurde ab dem 1.1.2019 überlassen: Für das Kalenderjahr 2019 
muss noch die Hälfte der o. g. Bemessungsgrundlage als geldwerter Vorteil angesetzt und 
versteuert werden. 

 Das Fahrrad bzw. Elektrofahrrad wurde bereits vor dem 1.1.2019 überlassen: Es ist die volle 
Bemessungsgrundlage anzusetzen. Dies gilt auch, wenn der Nutzungsberechtigte für das Fahrrad 
ab dem 1.1.2019 gewechselt hat. Damit soll ein möglicher „Ringtausch“ der Fahrräder unter den 
Beschäftigten unterbunden werden.  

 
Freigrenze 
Unverändert bleiben die Länderfinanzbehörden dabei, dass die Freigrenze für Sachbezüge in Höhe von € 
44,00 pro Monat (§ 8 Abs. 2 Satz 11 Einkommensteuergesetz/EStG) nicht anwendbar ist, auch nicht bei 
einer Halbierung oder Viertelung der Bemessungsgrundlage (vgl. Erlass Rz. 3).  
 
Fahrräder als Kraftfahrzeuge 
In den Randziffern 5 und 6 des Erlasses wird wie bereits in den gleichlautenden Erlassen vom 13.3.2019 
auf die verkehrsrechtliche Einordnung von Elektrofahrrädern verwiesen. Ein Elektrofahrrad ist dann als 
Kraftfahrzeug einzustufen, wenn es schneller als 25 km/h fahren kann. Für solche Elektroräder gelten 
die Bewertungsregelungen für die Überlassung von Dienstwagen entsprechend.   
Stand: 3.2.2020 
 
 
 

 



(S) BETRIEBSVORRICHTUNGEN GESONDERT BETRACHTEN 
 
Betriebsvorrichtungen  
Als Betriebsvorrichtungen bezeichnet werden „Maschinen und sonstige Vorrichtungen aller Art, die zu 
einer Betriebsanlage gehören“, und zwar auch dann, wenn sie „wesentliche Bestandteile“ sind (§ 68 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 2 Bewertungsgesetz, BewG). Voraussetzung ist, dass mit den Betriebsvorrichtungen ein 
Gewerbe unmittelbar betrieben wird. 
 
Abschreibung  
Während für Betriebsgebäude eine Abschreibungsdauer von 33 bis 50 Jahren und im Regelfall ein 
Abschreibungssatz von 3 % pro Jahr einzuhalten ist, können Betriebsvorrichtungen im Regelfall innerhalb 
von fünf bis 15 Jahren abgeschrieben werden, mit einem entsprechend höheren Abschreibungssatz (§ 7 
Abs. 1 bis Abs. 3 Einkommensteuergesetz/EStG). So gilt beispielsweise für einen Lastenaufzug (gilt als 
Betriebsvorrichtung, wenn er unmittelbar dem Betriebsvorgang dient) eine Abschreibungsdauer von 15 
Jahren. Aufwendungen für Personenaufzüge können hingegen nur mit den Gebäudegesamtkosten 
abgeschrieben werden, also im Regelfall mit 3 % p. a. Dasselbe gilt auch für Rolltreppen.  
 
Photovoltaikanlagen 
Bei Photovoltaikanlagen wird einkommensteuerrechtlich immer von selbstständig bewegliche 
Wirtschaftsgütern ausgegangen mit einer Abschreibungsdauer von 20 Jahren. Dies gilt unabhängig davon, 
ob es sich um eine „Auf-Dach Anlage“ oder um eine integrierte Anlage mit Solardachsteinen handelt 
(FinMin Schleswig-Holstein vom 21.7.2015).  
 
Sonderabschreibungen 
Für Betriebsvorrichtungen können auch – bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen – 
Sonderabschreibungen nach § 7g EStG in Anspruch genommen werden und es kann ein 
Investitionsabzugsbetrag geltend gemacht werden. 
Stand: 3.2.2020 
 
 
 

(N) Beschäftigung EU-Ausländer 
 
Kinderfreibeträge und Lohnsteuerklassen  
 
Wohnsitz im EU-Ausland  
Werden Mitarbeiter beschäftigt, die ihren Wohnsitz im übrigen EU-Raum haben, gelten bei der 
Lohnsteuerabrechnung folgende Besonderheiten: 
 
Kinderfreibeträge 
Kinderfreibeträge sind bei Mitarbeitern vollumfänglich zu berücksichtigen, wenn sie ihren Wohnsitz im 
EU-Ausland haben und der andere Elternteil in Deutschland nicht unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtig ist. Für 2020 beträgt der halbe Kinderfreibetrag € 2.586,00 jährlich (€ 215,50 
monatlich) und der ganze Kinderfreibetrag € 5.172,00 jährlich bzw. € 431,00 monatlich. 
 
Lohnsteuerklasse III 
Normalerweise ist für die Steuerklasse III Voraussetzung, dass beide Ehegatten im Inland unbeschränkt 
steuerpflichtig sind und die Zusammenveranlagung gewählt haben. Unter bestimmten Voraussetzungen 
aber ist die Steuerklasse III auf Antrag auch möglich, wenn der andere Ehegatte im EU-Ausland lebt. Dem 
ausländischen Arbeitnehmer ist beim Lohnabzug die Steuerklasse III zu gewähren, wenn 90 % des 
Ehegatteneinkommens in Deutschland erzielt werden (relative Wesentlichkeitsgrenze) oder das 
Einkommen des anderen Ehegatten im EU-Ausland den bei zusammen veranlagten Ehegatten geltenden 
doppelten Grundfreibetrag (2020: € 18.816,00) nicht übersteigt (absolute Wesentlichkeitsgrenze). Der 
Mitarbeiter kann in diesem Fall bei seiner deutschen Einkommensteuererklärung die 
Zusammenveranlagung wählen. Dies, obwohl der andere Ehegatte nicht in Deutschland lebt (§ 1a Abs. 1 
Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 3 Einkommensteuergesetz/EStG). 
Stand: 3.2.2020 
 



(S) Ortsübliche Vergleichsmiete 
 
Mieterhöhungen 
Die ortsübliche Vergleichsmiete dient u. a. als Bezugsgröße für Mieterhöhungen bei bestehenden 
Mietverhältnissen und für Neuvertragsmieten im Rahmen der Mietpreisbremseregelung. 
Bemessungsgrundlage war bisher der in derselben Gemeinde für vergleichbaren Wohnraum innerhalb der 
letzten vier Jahren erzielte übliche Mietpreis. Dieser Betrachtungszeitraum soll nun auf sechs Jahre 
verlängert werden.  
 
Gesetzesinitiative 
Der Bundesrat hat hierzu am 20.12.2019 einen Gesetzesentwurf zur Verlängerung des 
Betrachtungszeitraums für die ortsübliche Vergleichsmiete beschlossen (BR-Drucks. 664/19 (Beschluss), 
Grunddrucksache BR-Drucks. 664/19). Ziel der Gesetzesinitiative ist, Schwankungen auf dem Markt für 
Mietwohnungen besser aufzufangen, um so den Anstieg der ortsüblichen Vergleichsmiete zu verringern.  
Stand: 3.2.2020 
 
 
 
 
 


